
Einige wichtige religionsrechtliche Bestimmungen in Bundesgesetzen 

 

Zivilgesetzbuch 

 

Art. 97 

[...] 

3 Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden. 

 

Art. 303 

1 Über die religiöse Erziehung verfügen die Eltern. 

2 Ein Vertrag, der diese Befugnis beschränkt, ist ungültig. 

3 Hat ein Kind das 16. Altersjahr zurückgelegt, so entscheidet es selbständig über sein religiöses 

Bekenntnis. 

 

Strafgesetzbuch 

Art. 261 

Wer öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere 

den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt, 

wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushandlung böswillig verhindert, stört oder öffentlich 

verspottet, 

wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen verfassungsmässig gewährleisteten Kultus oder 

für eine solche Kultushandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt, 

wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

 

Art. 261bis 

Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder 

Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft, 

wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der 

Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind, 

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, 

wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person 

oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die 

Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe 

Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu 

rechtfertigen sucht, 

wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder 

einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 



Art. 321 

1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit 

verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen sowie ihre Hilfspersonen, die ein 

Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in dessen 

Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafebestraft. 

Ebenso werden Studierende bestraft, die ein Geheimnis offenbaren, das sie bei ihrem Studium 

wahrnehmen. 

Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der 

Studien strafbar. 

2. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten 

oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder 

Aufsichtsbehörde offenbart hat. 

3. Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht 

und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. 


